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Liebe Unternehmer:innen,

ganz gleich, wie groß Ihre Firma ist oder in welcher Branche Sie tätig 
sind: Die Pandemie hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. 
Ihre Belegschaft ist die wichtigste Ressource, die Sie haben. Sie gilt es zu 
schützen – das fordert nicht zuletzt auch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales mit wandelnden gesetzlichen Vorgaben.

Was aber bedeutet die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel konkret? Wie 
können Sie den Betrieb aufrecht erhalten oder Ihre Mitarbeiter:innen 
auch im Home Office unterstützen? Wie können Sie Ihre Belegschaft 
impfen lassen? Genau hier setzt die Arbeitsmedizin des Ambulanzzent-
rums im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) an. Wir bera-
ten Sie evidenzbasiert in allen relevanten Themen rund um Infektions-
schutz.

Ihr Team aus dem Fachbereich Arbeitsmedizin

UNSERE LEISTUNGEN:

→  zur Umsetzung der Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzregel mit 

 •  Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen 
 • Richtiges Lüften und Hygienekonzepte
 •  Korrekter Umgang mit besonders schutzbedürftigen 

Mitarbeiter:innen

→  bei Maßnahmen des Gesundheitsschutzes Ihrer  
Belegschaft im Home Office (Ergonomie, 
Versicherungsschutz, psychische Belastungen u. a.)

→  bei der Umsetzung möglicher Teststrategien

→  Durchführung von Antigenschnelltests

→ Durchführung von Schutzimpfungen Ihrer   
 Belegschaft gegen SARS-CoV-2

Wir sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr persönlich für Sie da. 
Sie können uns aber auch jederzeit eine Nachricht auf unserem Anruf-
beantworter hinterlassen oder mit uns per E-Mail  Kontakt aufnehmen. 
Unser Team kümmert sich schnellstmöglich um Ihr Anliegen.

Rufen Sie uns gern an unter  040 181 215 - 276 
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an az-arbeitsmedizin@uke.de  

Weitere Infos unter uke.de/mvz/arbeitsmedizin.

WIR SIND FÜR SIE DA:

WIR BERATEN UND UNTERSTÜTZEN SIE GERN:


